
C

M

Y

K

ERSTE STAUCHITZER ZEITUNG
MIT AMTSBLATT28. Jahrgang 30. April 2026Nummer 4

Informationsblatt der Gemeinde Stauchitz mit den Ortsteilen Bloßwitz, Dobernitz, Dösitz, Gleina, Groptitz,
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Stauchitz, Steudten, Stösitz, Treben, Wilschwitz
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Bürgerservice

Die nächste Erste Stauchitzer Zeitung mit Amtsblatt
erscheint am 29.05.2026
Redaktionsschluss ist der 18.05.2026

Impressum: Erste Stauchitzer Zeitung mit Amtsblatt
Amtsblatt der Gemeinde Stauchitz
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Stauchitz, Bürgermeister Dirk Zschoke,
Thomas-Müntzer-Platz 2, 01594 Stauchitz OT Staucha, Telefon: 035268 8720, 
E-Mail:  gemeinde@stauchitz.de Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürger-
meister bzw. seine Vertreter oder Leiter anderer Behörden Erste Stauchitzer
Zeitung, Heraus geber: Gemeindeverwaltung Stauchitz, Bürgermeister Dirk Zscho-
ke, Verantwortlich für die Informationen aus der Verwaltung: Bürgermeister, Leiter
der Verwaltungsbereiche bzw. anderer kommunaler Behörden und Verbände
Verantwortlich für die Informationen aus dem Ortsgeschehen: die Vereinsvorsit-
zenden und Einreicher der Beiträge. Redaktion: (v.i.S.d.P.) Grit Pötzsch, Telefon:
032568-872 88, E-Mail: gemeinde@ stauchitz.de Anzahl der Exemplare/Auflagen:
1600. Ein Anspruch auf Veröffentlichung
von Informationen aus dem Ortsgeschehen
gibt es nicht. 
Herstellung, Anzeigen und Vertrieb: Riedel
GmbH & Co. KG, Verlag für kommunale und
Bürgerzeitungen Mitteldeutschland,
Hannes Riedel, Geschäftsführer, Gottfried-
Schenker-Str. 1, 09244 Lichtenau, Telefon:
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Erscheinungsweise: monatlich. Für die Anzeigen gelten die Mediadaten 2026.

Ansprechpartner im Gemeindeamt

Gemeindeverwaltung Stauchitz, Sitz Staucha

Zentrale                                                                          (035268)     872-0

Bürgermeister, Herr Zschoke                                                       872-10

Sekretariat, Frau Doant                                                                 872-10

Amtsleiter Bau- und Ordnungsverwaltung, Herr Schilling   872-44

Ordnungsamt, Frau Lippmann                                                    872-45

Bauamt, Frau Thiere                                                                      872-46

Kämmerei,  Frau Dittmann                                                           872-55

Steuern und Abgaben, Frau Weihe                                               872-11

Buchhaltung, Frau Weber                                                              872-12

Kita, Lohn- und Gehalt, Abwasser, Frau Woschny                  872-24

Öffentlichkeitsarbeit, Vermietungen, Frau Pötzsch              872-88

Pass- und Meldestelle, Gewerbeamt, 

Wahlamt, Frau Haser                                                                       872-41

Bauhof, Herr Pfeifer                                                                          872-0

Fax                                                                                                   872-9910

Internet                                                                           www.stauchitz.de

Öffnungszeiten des Gemeindeamtes Staucha
Dienstag: 8:00 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 8:00 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 16:00 Uhr

Bürgermeister-Sprechstunde
dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr nur mit Terminabsprache

Bankverbindung
Sparkasse Meißen, IBAN: DE41 8505 5000 3076 0004 88 
BIC: SOLADES1MEI

weitere Telefonnummern
Grundschule Ragewitz 035268 872-30
Hort Ragewitz 035268 872-35
Oberschule Stauchitz 035268 872-70
Kindertagesstätte Stauchitz 035268 872-25
Kindertagesstätte Staucha 035268 872-20

Entsorgungstermine 
Mai 2026
Restabfall: 11. und 26.05.2026
Bioabfall: 05., 12., 19. und 27.05.2026
Blaue Tonne: 02. und 30.05.2026
Gelbe Tonne: 08. und 22.05.2026

Schadstoffsammlung: 
26.05.2026 - 10:00 bis 10:30 Uhr - Parkplatz, Alte Poststraße 5
27.05.2026 - 16:00 bis 18:00 Uhr, Wertstoffhof Groptitz Im Notfall - 112

Immer an die 5 W-Fragen denken!
Wo ist es passiert?
Wer ruft an?
Was ist passiert?
Wie viele Betroffene?
Warten auf Rückfragen…
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Aus Kita, Hort und Schule

Grundschule „Im Jahnatal“

Erfolgreiche Teilnahme beim Crosslauf in Riesa
Erneut machten sich sportbegeisterte Schüler und Schülerinnen der
Grundschule „Im Jahnatal“ Ragewitz auf den Weg, um sich mit Kindern
anderer Grundschulen in einem fairen Wettbewerb zu messen.
Am Montag, dem 30. März 2026, ging es mit voller Energie und etwas
Aufregung nach Riesa zum Crosslauf in den Stadtpark an der Elbe. Auch
wenn sich das Wetter an diesem Tag nicht gerade von seiner besten Seite
zeigte, machten wir uns mit einem neuen Teilnehmerrekord (24 Mädchen
und 16 Jungen) auf den Weg. Nach der Ankunft in Riesa und einer kurzen
Aufwärmphase absolvierten alle Klassenstufen nacheinander, getrennt
nach Jungen und Mädchen, ihre vorgegebenen Laufstrecken. Angeführt
von einem flinkeren älteren Schüler rannten wir in den jeweiligen Gruppen
gemeinsam durch den Park – über Gras, Steine und sogar Matsch. Mit
Einsatz und Durchhaltevermögen erreichte jeder Teilnehmer das Ziel.
Nach Auswertung aller Klassenstufen schafften es nicht nur einige unse-
rer Mitschüler unter die Top Sechs, sondern konnten sich auch einen Platz
auf dem Siegerpodest sichern. Bei der Siegerehrung jubelten und gratu-
lierten wir ihnen mit Freude. Insgesamt fuhren wir mit 3 Medaillen und 
10 Urkunden zurück in die Schule. In der Gesamtwertung aller teilgenom-
men Grundschulen erzielten wir mit zwei anderen Schulen gemeinsam
den 2. Platz. Ein sportlicher und erfolgreicher Tag, der gewiss in Erinne-
rung bleibt. Vielen Dank an alle Mitstreiter, die mit Willen und Ehrgeiz zu
diesem Erfolg für unsere Schule beigetragen haben. Wir möchten uns
auch bei den Lehrern und vielen Eltern bedanken, welche uns bei der
Organisation und Durchführung, sei es als Chauffeur oder Motivationsge-
ber, tatkräftig unterstützen konnten. Denn ohne Euch wäre ein Mitmachen
außerhalb der Schule nicht möglich.

Liv-Grete, Rosalie, Lotta und Moritz der Klasse 4a 
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An die Eltern der Schulanfänger 
im Schuljahr 2027/28

Schulanmeldung – Schuljahr 2027/28

Alle Eltern, deren Kinder bis zum 30. Juni 2027 das 6. Lebensjahr voll-
enden, werden gebeten, diese an der im jeweiligen Schulbezirk befind-
lichen Grundschule anzumelden, auch wenn das Kind eine andere
Schule außerhalb der Gemeinde Stauchitz besuchen möchte.
Die Anmeldung in der Grundschule „Im Jahnatal“ Ragewitz erfolgt im
Sekretariat, im 2. Stock zu folgenden Zeiten:

Dienstag, 08.09.2026 8:00 – 11:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr,
oder nach Vereinbarung. 

Zur Anmeldung bringen Sie bitte die Geburtsurkunde des Kindes sowie
den Impfausweis des Kindes zur Überprüfung der Masernimpfung mit.
Eine Vorstellung des Kindes ist nicht notwendig. 

Mit freundlichen Grüßen

B. Sorgatz
Schulleiterin

Grundschule „Im Jahnatal“

Osterbrunnen in Stauchitz

Allen Mithelfern einen großen Dank für den schön geschmückten Oster-
brunnen im Stauchitzer Unterdorf. Er ist ein echter Hingucker geworden.

Endlich!

Die Idee entstand vor zwei Jahren. Da machte mir Frau Schwarz vom
Denkmalschutz den Vorschlag; doch die TU Dresden in den Park Stau-
cha mit zu involvieren. Denn alleine ist dieses Projekt einfach nicht zu
stemmen. Seit dem 09.06. 2018 setze ich mich jetzt schon für den Park
ein. Eine lange Zeit... Da ich nie wieder davon hörte, hatte ich den
Gedanken schnell begraben. Welch große Freude als es vor drei
Wochen plötzlich los ging! Es wurde tatsächlich eine junge Studentin
gefunden, die ihre Masterarbeit über den Park Staucha schreiben
möchte. Welch ein Wunder!
Es wurden bereits die Umfänge des Parkes mit der Drohne abgeflogen.
Sämtliche Pflanzen sollen kartiert werden. Auf das Endergebnis bin ich
jetzt schon gespannt.
Hiermit möchte ich Herrn Zschocke danken! Er hat sofort sämtliche
Unterstützung für die Studentin zugesagt. Sei es die Benutzung der
Heimatstube und das Wissen daraus über den Park, die Benutzung der
Küche und Sanitäranlagen, oder die Hilfe über die Mitarbeiter. Das
erleichtert alles ungemein.
Vor vielen Jahren hat Prof. Dr. Roloff, der Papst der Bäume und Büsche
in Deutschland, unseren kleinen Park als kleines Schmuckstück
bezeichnet. In ihm wachsen mindestens 10 verschiedene Laubgehölze,
was es sonst so in einem Park nicht gibt. Der vordere Teil ist parkähn-
lich geprägt, während der hintere Teil einem Waldcharakter entspricht.
Und gerade heute habe ich wieder viele Stellen mit Veilchen gefunden,
die mittlerweile weiß sind. Das passiert in der freien Natur nur, wenn
die Pflanzen viele Jahrzehnte am selben Standort stehen.
Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben im Park mit mittlerweile
mehr Helfern.  Und dafür sage ich euch von ganzem Herzen DANKE!

Iris Osladil aus Treben
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Jubiläumsjahr

Vor einer Weile recherchierte ich in diesem alten Heftchen herum.
Dabei fiel mir auf, dass unser Ort Treben dieses Jahr seinen 765
Geburtstag feiert. Bei weiteren „Ermittlungen“ stach mir das gleiche
Entstehungsjahr von dem Ort Dösitz ins Auge. Da stand ebenfalls 1261.
Noch ein Jubilar! Ich rief natürlich sofort in Dösitz bei einigen Leuten
an, ob sie das wüsten. Leider hatten weder sie noch ich die Geburtsta-
ge unserer Orte im Blick. Wenigstens soll dies mit diesem Artikel
gewürdigt werden. Jetzt noch etwas Geschichte:

Dösitz
Im Jahr 1261 wird der Ort „Teskuiz“ genannt. Dieser Ortsname kann als
„Leute des Slawen Utesk“ gedeutet werden. Die Bewohner unterstan-
den bis zum 18. Jahrhundert dem Rittergut Stösitz, danach dem in
Hahnfeld.

Treben
Die erste bekannte Ortsnennung als „Trebene“ stammt aus dem Jahr
1261. Diese altsorbische Bezeichnung ist als „Ort des Treba“ oder als
„Ort der Rodung“ zu deuten.

Ich wünsche und hoffe das in beiden Dörfern immer Menschen leben
werden, die sich mit diesen verbunden fühlen. Die alles dafür tun, damit
sie erhalten werden können. So wie es unsere Vorfahren auch getan
haben. In diesem Sinne: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Iris Osladil aus Treben

Fassungslos!

Neuerdings benutzt wieder jemand unseren wunderschönen Huthübel
als Müllkippe. Ob Bauschutt oder Berge von Gartenabfall, da ist alles
dabei! Obwohl extra am Eingang ein Verbotsschild vom Landratsamt
hängt. Der Eigentümer hat jetzt Kameras installiert, und wird Anzeige
erstatten. Sollte noch mehr Müll dazu kommen, behält er sich vor,
diesen geschichtsträchtigen Ort für die Öffentlichkeit zu schließen.
Muss es erst soweit kommen?!!! Ich verstehe das nicht! Immerhin gibt
es doch auch noch die Biotonne in unserer Gemeinde. Und auf dem

Dorf haben viele
Nachbarn auch eine
Feuertonne. Einfach
mal fragen, aber doch
nicht einfach in der
Natur entsorgen, und
schon gar nicht auf
dem Areal eines Denk-
mals, das mittlerweile
auch ein Biotop
geworden ist. Regel-
mäßig kommen dort
viele Menschen hin. Ob
zum Ausspannen, die
Natur zu erkunden, zu
Funken, zu Zelten,
oder um zu Feiern. 
Für solche Umweltsünder habe ich keinerlei Verständnis!

Iris Osladil aus Treben
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Riesa wird Hochschulstadt

Ein facettenreiches Event für Alumni, Praxispartner sowie Bürgerin-
nen und Bürger mit über 230 Teilnehmenden
Riesa ist offiziell Hochschulstadt. Ministerpräsident Michael Kretsch-
mer übergab im Rahmen der offiziellen Feststunde am 17. April 2026 die
Ernennungsurkunde sowie ein symbolisches Ortsschild an Oberbürger-
meister Marco Müller. Die Auszeichnung unterstreicht die wachsende
Bedeutung des Hochschulstandorts für Fachkräfteentwicklung, regio-
nale Wertschöpfung und Zukunftsbranchen im Kontext der Energie-
wende. Der Ministerpräsident hob die Rolle der Dualen Hochschule
Sachsen (DHSN) als praxisnahen Bildungs- und Innovationspartner
sowie als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hervor. Sie
leiste einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der regionalen Entwicklung
– insbesondere in den sächsischen Mittelzentren.
Parallel zur Festveranstaltung fand auf dem Campus Riesa das Alumni-
Connect+2026 statt. Mehr als 230 Absolventinnen und Absolventen
sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Hochschule und Praxis nutzten
das Event für fachlichen Austausch und Networking. Im Mittelpunkt
stand in diesem Jahr der Studiengang Energie- und Gebäudetechnik,
der auf die erste Seminargruppe „Versorgungstechnik“ im Jahr 1992
zurückgeht. Die Direktorin Prof. Dr. Soyez betonte in ihrer Begrüßung
die Bedeutung des Formats für den kontinuierlichen Austausch
zwischen Hochschule, Alumni und Praxispartnern:
„AlumniConnect steht für die gelebte Verbindung – zwischen Genera-
tionen, Disziplinen und der Praxis, die unser duales Studium prägt.“
Gemeinsam mit Studienleiter und Absolvent Prof. Dr. Alexander Buch-
heim gab sie einen kompakten Überblick über die Entwicklung des
Studiengangs und Standorts sowie aktuelle fachliche und strukturelle
Schwerpunkte. Ein Impuls aus der Praxis kam von Matthias Kirsten
(RED Energiedienst GmbH & Co. KG), der aktuelle Herausforderungen
und Entwicklungen der Energiebranche einordnete. Zudem wurde der
langjährige Studienleiter Prof. Dr. Marko Stephan im Rahmen der
Veranstaltung  für  sein  Engagement  gewürdigt  und  symbolisch  zum

„Ehrenschornsteinfeger“ ernannt. Mit der Kombination aus Alumni-
Begegnung und offizieller Hochschulstadt-Ernennung setzte Riesa ein
starkes Zeichen für gelebte Fachkompetenz, Netzwerkpflege und die
Zukunft der akademischen Bildung im Freistaat Sachsen. 
Fotocredit: Nils Henning

Über die Duale Hochschule Sachsen
Theorie trifft Praxis. An der Dualen Hochschule Sachsen kooperieren
Wissenschaft und Wirtschaft in über 60 marktorientierten Studienange-
boten in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Sozial-/Gesundheitswe-
sen. An insgesamt sieben Akademie-Standorten in Sachsen wird ein
dreijähriges duales Studium mit curricular abgestimmten Theorie- und
Praxisphasen angeboten, das Studierende optimal auf eine berufliche
Tätigkeit vorbereitet. Das duale Studienkonzept der DHSN basiert auf
dem Erfolgskonzept der 1991 gegründeten Berufsakademie Sachsen.

Fördermittel- und Finanzierungssprechtag 
im Landkreis Meißen

Über die Sächsische Aufbaubank (SAB) können für verschie-
dene Vorhaben von Unternehmensgründer, -nachfolgern
oder Bestandsunternehmen Fördermittel beantragt werden.  Am 11. Juni
2026 besteht wieder die Möglichkeit, sich in den Räumen der Wirtschafts-
förderung Region Meißen GmbH (Neugasse 39/40 in Meißen) kostenfrei
beraten zu lassen. Vereinbaren Sie einen Termin zwischen 9:00 und 16:00

Uhr und lassen Sie sich beraten,
welche Förder- oder Finanzie-
rungsprogramme für Ihr Vorha-
ben und Ihr Unternehmen
passen. Damit das Beratungs-
gespräch vorbereitet werden
kann und für Sie zielführend ist,
bitten wir um vorherige Über-
mittlung einer Vorabinformati-
on zum angedachten Vorhaben
und Ihrem Unternehmen. Bitte
melden Sie sich telefonisch
oder per E-Mail an.

Kontaktdaten & Informationen: Ansprechpartnerin: Sandra Baudis,   
E-Mail: post@wrm-gmbh.de, Telefon: 03521 47608-14, 

Anmeldefrist: 8. Juni 2026, Termin: 11. Juni 2026, Ort: WRM GmbH,
Neugasse 39/40, 01662 Meißen, Vorabinformation: 
www.wirtschaftsregion-meissen.de/aktuelles/veranstaltungen.html
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Abend der Vereine 2026 – Jetzt anmelden!

Termin: Dienstag, 5. Mai 2026 
Thema:  Update Gemeinnützigkeit 2026 – 
                Was Vorstände jetzt wissen müssen
Wo?        Schützenhaus Lommatzsch, Sachsenplatz 3, 
                01623 Lommatzsch
Wann?   18:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr
Ab 2026 gelten steuerliche Entlastungen und relevante Neuerungen für
gemeinnützige Organisationen: höhere Pauschalen, mehr Spielraum
beim Wirtschaften und weniger Bürokratie. Vor dem Hintergrund zahl-
reicher neuer Gemeinnützigkeitsregeln gibt es hilfreiche Tipps für
Vorstände. Was sich konkret ändert und was das für Vereine und Enga-
gierte bedeutet, wird kompakt und praxisnah zusammengefasst.
Referentin: Claudia Vater, Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher
Raum e.V., unterstützt seit 20 Jahren Engagierte und stärkt über Work-
shops und Vorträge die Strukturen des bürgerschaftlichen Engage-
ments. Veranstalter: Förderverein für Heimat und Kultur in der
Lommatzscher Pflege e.V. in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen
Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldungen unter: anmeldung@lommatzscher-pflege.de oder
035241-8150-82

Welche Tiere leben eigentlich in und an unseren Bächen und Flüssen?
Diese Frage kann natürlich jeder beantworten: Fische! Das fällt jedem
sicher zuerst ein. Aber was lebt dort eigentlich noch? 
Bekannt ist wohl allen inzwischen der Biber, aber auch Fischotter,
Graureiher, Eisvogel, Bachstelze und Wasseramsel gehören zu den
größeren Lebewesen am und im Wasser. Nun zu den kleineren Lebewe-
sen. Libellen legen ihre Eier an Wasserpflanzen oder im Wasser ab; die
Larven leben dann bis zur „Verwandlung“ in eine erwachsene Libelle im
Wasser. Auch Köcherfliegen, Steinfliegen oder Eintagsfliegen leben als
Larven bis zum Erwachsenenstadium im Wasser. Weitere Tiere, die im
Wasser leben und nicht auf den ersten Blick zu entdecken sind, sind
Wasserwanzen, Strudelwürmer, Käfer, Schnecken, Muscheln und
Bachflohkrebse. Sie alle sind wichtiger Bestandteil des Nahrungsnet-
zes und erfüllen Ihre Aufgabe für einen gesunden Bach.
Und wie kann man die Tiere nun beobachten? Bei größeren Tieren ist
das mit etwas Geduld und Glück vor allem in naturbelassenen Gewäs-
sern gar nicht so schwer. Vögel, Libellen oder Fische kann man da
durchaus entdecken. Von einigen Tieren wie zum Beispiel dem Biber,
sieht man allerdings oft nur die Spuren - Biberdämme oder die unver-
kennbar angenagten Bäume. Bei den kleineren im Wasser lebenden
Tieren, muss man natürlich wissen, wo man „suchen“ muss. Um vor
Feinden sicher zu sein, verstecken sich viele Tiere unter großen Stei-
nen. Man kann also einfach einen Stein aus dem Wasser nehmen und
sich die Unterseite anschauen. Dort kann man erstaunlich viel Leben
entdecken. Und wenn dort jemand kleine „zusammengeklebte“ Stein-

chen findet, dann sind das nicht nur Steine, sondern man hat das
Zuhause einer Köcherfliegenlarve entdeckt. Im Übrigen kann man
anhand der Lebewesen im Wasser auch Rückschlüsse daraus ziehen,
wie gesund der Bach
oder Fluss ist. Wie
wär’s beim nächsten
Spaziergang also mal
mit einem genaueren
Blick ins Gewässer?
Dieser Text entstand
in Zusammenarbeit
der Fachberaterinnen
und Fachberater
Gewässer des Landes-
amtes für Umwelt,
Landwirtschaft und
Geologie und der
unteren Wasserbehör-
de des Landkreises.
Bei einem genauen
Blick ins Gewässer,
kann man vieles
entdecken. 
Quelle: Richter

Verein „Zum Rittergut“ Staucha e.V.

Seniorennachmittag: Wichtige Tipps zum Brandschutz

Beim Senioren-Nachmittag „Kaffeeklatsch“ am Freitag, den 10. April
2026, stand neben Kaffee und Kuchen ein besonders wichtiges Thema
im Mittelpunkt: der Brandschutz im Alltag. Als Referent informierte
Henrik Beecken, Hauptbrandmeister der Flughafenfeuerwehr Leip-
zig/Halle und Ortswehrleiter der Feuerwehr Bloßwitz, über Gefahren-
quellen und lebensrettende Maßnahmen.
Feuer gehört für viele Menschen zum Alltag – doch es birgt auch erheb-

liche Risiken. Wie Beecken erläu-
terte, entstehen die meisten
Brände durch Unachtsamkeit.
Defekte Elektrogeräte, unbeauf-
sichtigte Kerzen oder achtlos
entsorgte Zigaretten zählen zu
den häufigsten Ursachen. Gerade
alltägliche Situationen würden oft
unterschätzt, obwohl sie schnell
gefährlich werden können.
Ein zentrales Thema des Nach-
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mittags waren Rauchwarnmelder. Sie können
im Ernstfall Leben retten, da sie frühzeitig vor
giftigem Brandrauch warnen. 

Besonders nachts seien Menschen gefährdet,
da sie Rauch im Schlaf nicht wahrnehmen.
Seit Anfang 2024 sind Rauchmelder auch in
Sachsen gesetzlich vorgeschrieben – unter
anderem in Schlafräumen, Kinderzimmern
und Fluren. Beecken betonte, dass diese
Geräte regelmäßig gewartet und nach spätes-
tens zehn Jahren ersetzt werden sollten. 

Auch moderne Gefahrenquellen wie Akkus in
Smartphones oder E-Bikes wurden themati-
siert. Zwar gelten diese als sicher, doch bei
Beschädigung oder falscher Nutzung könne
es zu Bränden kommen. Im Ernstfall sei es
wichtig, die Stromzufuhr zu unterbrechen,
Abstand zu halten und im Zweifel sofort die
Feuerwehr zu alarmieren.

Neben technischen Maßnahmen ging es auch
um richtiges Verhalten im Brandfall. So sollten
Fluchtwege jederzeit frei und zugänglich sein.
Verschlossene Haustüren könnten im Notfall
zum Problem werden – empfohlen werden
daher Lösungen, die ein Öffnen von innen
ohne Schlüssel ermöglichen.

Der informative Vortrag stieß bei den Teilneh-
menden auf großes Interesse und regte zu
vielen Fragen und Gesprächen an. Der Senio-
ren-Kaffeeklatsch zeigte damit einmal mehr,
dass wichtige Sicherheitsthemen auch in
geselliger Runde erfolgreich vermittelt
werden können.

Verein „Zum Rittergut“ Staucha e.V.

Bericht zum 3. Entdeckertag am 19. April 2026

Der 3. Entdeckertag am 19. April 2026 fand unter ungünstigen Witterungs-
bedingungen statt. Anhaltender Regen sowie zwischenzeitliche Gewitter
beeinträchtigten den Ablauf der geplanten Aktivitäten. Dennoch konnten
einzelne Programmpunkte durchgeführt werden. An der Radtour nahmen
vier Personen teil, darunter die Familie Bollmann aus Stauchitz. Die Stre-
cke führte durch die Orte Bloßwitz, Grubnitz, Ragewitz, Seerhausen und
Plotitz. Während der Tour kam es zu einem regen Austausch unter den
Teilnehmern, wobei persönliche Erlebnisse und Geschichten aus den
Orten geteilt wurden. Auf dem Rückweg nach Staucha wurde die Gruppe
vom einsetzenden Regen überrascht. Parallel dazu startete eine Geoca-
ching-Aktion mit insgesamt sechs Teilnehmern. Ziel war es, gemeinsam
einen versteckten Schatz zu finden. Aufgrund des Regens und eines
Gewitters musste die Aktivität vorzeitig abgebrochen werden. Die Teil-
nehmer suchten Schutz in der Kirche, die bei dieser Gelegenheit auch
besichtigt wurde. Im Foyer der Gemeindeverwaltung wurden die Teilneh-
mer und Gäste anschließend mit Kaffee und gebackenem Kuchen
empfangen. Die Heimatstube war geöffnet und wurde von interessierten
Besuchern angenommen. Trotz der widrigen Umstände konnte der
Entdeckertag in angenehmer Atmosphäre stattfinden und bot Gelegen-
heit zu Austausch und Begegnung.       Verein „Zum Rittergut“ Staucha e. V.
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Alte Tradition neu aufleben

Der Verein blickt auf eine inzwischen über ein Jahrzehnt gewachsene
Tradition zurück, die das kulturelle Leben in der Region bereichert.
Ihren Anfang nahm sie im Jahr 2014 mit der erstmaligen Ausrichtung
eines „Tanz in den Mai“ am 30. April. Bereits ein Jahr später wurde diese
Veranstaltung um eine weitere Idee ergänzt: Am 30. April 2015 errichte-
ten die Mitglieder erstmals einen Maibaum am Eingang des Ritterguts
Staucha. Seitdem zieren ihn Werbetafeln regionaler Gewerbetreiben-
der. In den Jahren von 2014 bis 2018 wurde der „Tanz in den Mai“ in der
Markthalle gefeiert, wo zahlreiche Besucher das Tanzbein schwangen.
Ab 2019 verlagerte sich das Geschehen: Nach dem traditionellen
Maibaumstellen ließ man den Abend in geselliger Runde in der Caféstu-
be bei Musik ausklingen. Lediglich in den Jahren 2020 und 2021 musste
die Veranstaltung pandemiebedingt ausfallen. Ein weiterer Meilenstein
folgte im April 2024 mit der feierlichen Einweihung der neuen Küche in
der Caféstube. Doch bereits ein Jahr später brachte eine neue Rege-
lung Veränderungen mit sich: Seit 2025 ist es nicht mehr gestattet,
nach 22 Uhr laute Musik in der Caféstube abzuspielen – eine Einschrän-
kung, die bei vielen auf Unverständnis stößt. Um die liebgewonnene
Tradition dennoch fortzuführen, rief der Verein am 1. Mai 2025 erstmals
einen Frühschoppen am Rittergut ins Leben. Mit Grillangeboten,
frischen Fischbrötchen und kühlen Getränken wurde eine stimmungs-
volle Alternative geschaffen. Auch in diesem Jahr wird diese neue Form
des Beisammenseins fortgesetzt: Am 1. Mai 2026 sind alle Interessier-
ten ab 10.00 Uhr herzlich eingeladen, unter dem Maibaum am Rittergut
Staucha gemeinsam beim Frühschoppen zu feiern und die Tradition
lebendig zu halten.                                Verein „Zum Rittergut“ Staucha e. V.

Sportverein im Landessportbund Sachsen

SV Stauchitz 47 e.V., Abteilung Fußball

1. Mai, Männertag und Pfingstfest erwarten euch

Einen sicheren Heimsieg landeten unsere Männer im Nachholspiel
gegen Gohlis/Kreinitz 2./Röderau-Bobersen. Er geriet nie in Gefahr und
hätte bei besserer Chancenverwertung noch höher ausfallen können.
Damit konnten die neuen Trikots im Beisein des Sponsors Matthias
Werner vom gleichnamigen Holzhandel in Ganzig siegreich eingeweiht
werden. Danke nochmals für diese Unterstützung!
Die Vereine unserer Gemeinde werden zu den in der Überschrift
genannten Terminen die unterschiedlichsten Veranstaltungen für euch
vorbereiten. Dankt es den fleißigen Helfern und besucht die sportlichen
und kulturellen Veranstaltungen. Für Speisen und Getränke wird natür-
lich gesorgt.

Auch stehen wieder die unterschiedlichsten Punktspiele auf dem
Programm. Bei dann hoffentlich herrlichem Frühlingswetter sind alle
Bürger herzlich eingeladen.

Die Heimpunktspiele stehen in folgender Übersicht:

SV 47 D – Fortuna Leuben 2.                        Sa, 09.05.26    10:30 Uhr
SV 47 E2 – Turnier mit 4 Mannschaften   So, 10.05.26     10:00 Uhr
SV 47 1. – SV Traktor Priestewitz                Sa, 16.05.26     15:00 Uhr
SV 47 C – Fortuna Leuben                            So, 17.05.26     10:30 Uhr
SV 47 E1 – Turnier mit 4 Mannschaften    Sa, 30.05.26    10:00 Uhr
SV 47 2. – TuS Weinböhla 2.                         Sa, 30.05.26    13:00 Uhr
SV 47 1. – SV Deutschenbora                       Sa, 30.05.26    15:00 Uhr

Informiert euch bitte auch zusätzlich auf unse-
rer Homepage und den Schaukästen. 

Wir würden uns über zahlreiche Besucher
 freuen!

Wir wünschen euch allen ein erholsames
Pfingstfest! 

Sport frei und 
bleibt alle gesund! 

R. Lorenz
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Tier- und Naturkids IG

Beilagenhinweis:

Dieser Ausgabe liegt folgende Beilage bei:

➔  Fliesenlegerfachbetrieb Thimm 
Weitere Beilagen sind nicht Bestandteil dieser Zeitung.

Senioren

Seniorenclub Stösitz
Plan für Mai 2026
06.05.2026   14:00 Uhr      Kaffee trinken, Kniffel-Spiele
07.05.2026   13:30 Uhr      Frauen treffen sich zum Klöppeln
12.05.2026    13:00 Uhr      Treff der Skatfreunde
13.05.2026    14:00 Uhr      Kaffee trinken, Wir singen Frühlingslieder
20.05.2026   14:00 Uhr      Kaffee trinken, Dartspiele
26.05.2026   13:00 Uhr      Treff der Skatfreunde
27.05.2026   14:00 Uhr      Kaffee trinken, Stöbern in unseren Fotoalben
28.05.2026   13:30 Uhr      Frauen treffen sich zum Klöppeln

Seniorenclub Stauchitz
Plan für Mai 2026
07.05.2026   14:00 Uhr      Gymnastik vom Kopf bis Fuß
21.05.2026    14:00 Uhr      Mach mit, bleib fit
28.05.2026   14:00 Uhr      leichte Rückengymnastik

Seniorentreff Seerhausen
Plan für Mai und Vorschau für Juni 
26.05.2026   14:00 Uhr      Überraschungen
23.06.2026   14:00 Uhr      Bewegung im Park

Kaffeeklatsch Seniorentreff Staucha 

Datum:  8. Mai 2026,
Beginn: 14:30 Uhr
Treffpunkt: Café
Stube Markthalle

Thema:  ModeMobil

Nächste Termine: 
- 5. Juni 2026
– Termine für Spielerunde nach Absprache

Öffnungstage Heimatstube 
von 9:00 bis 12:00 Uhr:
30.05.2026      27.06.2026         25.07.2026            22.08.2026
26.09.2026      31.10.2026          28.11.2026             19.12.2026

Melden Sie sich bitte an, um diese Veranstaltung besser planen zu
können. Wer Fragen hat kann uns gern kontaktieren.
Udo Rohm, Telefon  035268 809500

Escape Outdoor Staucha

Am 07.04. trafen wir uns hinter der Gemeinde. Es gab ein paar kleine
Snacks und Getränke und dann wurde in 2 Gruppen eingeteilt. Es galt 
6 Stationen bis zum Ziel zu erledigen. Verschiedene Aufgaben und
Fragen mussten erledigt und Hinweise zu Buchstaben entdeckt werden
um diese zu sammeln. Alle haben es super gemeistert und haben das
Ziel erreicht. Die Buchstaben mussten zu einem Lösungswort sortiert
werden. Mit der Lösung gab es für jeden eine Schatztüte. Am Stausee
gab es nochmal Snacks und etwas zu trinken um sich für den Rückweg
zu stärken. Danke an Familie Seifert, die den Kindern etwas vom Oster-
hasen zum Naschen einer Gruppe mitgegeben hat. Alles wurde erfolg-
reich vertilgt. Und auch der Osterhase hatte am Stausee für jedes Kind
ein Nest versteckt. Nachdem wir aufgeräumt hatten und auch den
schon vorgefundenen Müll mit aufgesammelt haben, ging es zurück in
das Rittergut. Es ist sehr schade, dass so viele ihren Müll einfach in die
Natur werfen!

Tier- und Naturkids IG
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Anzeige(n)

Foto- und Kunstausstellung

Lange war eine solche Ausstellung an diesem Wochenende geplant.
Später wurden wir angesprochen, ob es nicht möglich wäre, diese in
den regionalen Entdeckertag zu integrieren. Elf Künstler zeigten ihre
Werke. Es gab wunderschöne Fotos und verschiedene Kunstwerke zu

bestaunen. Maler mit
unterschiedlichsten
Stilrichtungen und
Modelle von Gebäuden
aus der Gemeinde. Die
Mittelschule hatte
neben Gemälden eine
Präsentation zu alten
Gebäuden unserer
Gemeinde erstellt und
lud zum Verweilen ein.
Besondere Faszinati-
on fanden alle an der
Vielfalt der Werke,
besonders wurden die
Tuschezeichnungen
von Karl Täschner
bestaunt. Ein ganz
besonderer Dank an
alle Künstler, die uns
ihre Werke anvertraut

und diese präsentiert haben. 
Danke an den Bürgermeister und die Gemeinde Stauchitz, allen Helfern
und Zimies Gulaschkanone. Danke an Frau van de Water, die das Atelier
ihres verstorbenen Mannes für uns geöffnet hat.

Lisa Mai im Namen der Tier- und Naturkids IG
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Marktwochenende

Ein ereignisreiches Wochenende hatten wir am 21. und 22.03. Am
Samstag waren viele Trödelhändler mit den verschiedensten Sachen
da. Es wurde gehandelt und gefeilscht. 30 Händler waren dann am
Sonntag gekommen, mittlerweile eine große Stammbesetzung wie
Roterbach, handmade, Honig, Zuckerwatte, Tischdecken und Kerzen,
Bettwäsche und vieles mehr. Bei uns gab es Kinderschminken, Glitzer-
Tattoos, Basteln, Spiele und Bubblezöpfe. An beiden Tagen stand der
blaue Elefant mit Eis und Waffeln. Die Metzgerei Wenzel mit Burgern
und Zimies Gulaschkanone sorgten für das leibliche Wohl.
Danke an alle fleißigen Helfer!

Tier- und Naturkids IG
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Verschiedenes



als Offsetdrucker (m/w )

im Zwei-Schichtbetrieb

Sie bedienen aschinen vom Typ Ryobi.

Termintreue und  Qualitätsarbeit sind Ihnen nicht

fremd. Sie bedienen auch Stapelschneider und

vertretungsweise Maschinen der Weiter verarbeitung

zur Fertigung unserer Zeitungen.

Wir brauchen Sie! 
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Kirchennachrichten

Gottesdienste:

– 10.05.2026, 09:00 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche
Mautitz

– 17.05.2026, 10:30 Uhr Gottesdienst mit Taufe in der Kirche Bloßwitz

Im Mai finden auch einige Konzerte in unseren Kirchen statt:
– 14.05.2026, 18:00 Uhr, Konzert der Elblandphilharmonie Sachsen

„Von Venedig nach Wien“ in der Trinitatiskirche
– 29.05.2026, 19:30 Uhr, Musikalische Lesung zum Jahr der

 Jüdischen Kultur in Sachsen in der Klosterkirche Riesa
– 30.05.2026, 17:00 Uhr, Konzert Vokalensemble Voces Lipsienses in

der Kirche Strehla

Veranstaltungen im Mai  2026

Frauenfrühstück:  13. Mai, 9:00 Uhr 
„ Kommt zum Frühstück!“
Diese einladenden Worte hört man doch gerne, verheißen sie doch,
dass sich schon jemand um alles gekümmert hat. Welche Umgebung
und Geschichte sich um dieses Zitat Jesu verbirgt, wollen wir bei unse-
rem nächsten gemeinsamen Frühstück herausfinden.

Schritte zur Gesundheit: 18. Mai,  18:00 Uhr
„Mit beiden Beinen fest im Leben stehen!"
Dieser Anspruch erfordert einen stabilen Rücken. Wie Sie diesen dabei
unterstützen können, das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Darum
eine herzliche Einladung zur nächsten Sporteinheit. Denn Rückgrat
zeigen bedarf es in allen Lebenssituationen. 
„So steht nun fest...“ Epheser 5,14a

Veranstaltungsinfo
Martina Förster, Telefon 03435/930665 oder 015902027902

jeden Samstag 09:30 Uhr Gottesdienst
Kontakt: Pastor Armin Richter, Tel.: 0 34 35/660 79 53

Leserbriefe

„Die Jugend von heute“

Häufig wird auf das Verhalten „Der Jugend von heute“ vor allem von älte-
ren Bürgern geschimpft. Sie vergessen dabei, dass es ihnen, als sie jung
waren, ebenso erging. Dabei zeigt sich, dass es auch anders geht. Ich
finde es sehr erfreulich, wie sich die Schülerinnen und Schüler der „Anne-
Frank-Oberschule“ für Sauberkeit im Jahnatal und vor den Bushaltestel-
len einsetzen. Sie denken aber auch an die Kleinen in den Kindergärten
und die älteren Bürger. Noch mehr dazu kann man in der „Ersten Stau-
chitzer Zeitung“ vom 31. März 2026 lesen. Es wäre zu wünschen, dass
jeder Bürger begreift, dass Kippen nicht auf Wege und Wiesen geworfen
werden. Auch Zigarettenschachteln, Verpackungsmaterial, leere
Flaschen sollten nicht die Umwelt verschmutzen. Leider sind es oft auch
Erwachsene, die durch ihr falsches Verhalten kein Vorbild für die „Jugend
von heute“ sind. Ob sie auf ihren eigenen Grundstücken auch Müll abwer-
fen? Liebe Schülerinnen und Schüler, lasst euch nicht entmutigen, setzt
euer „Ideen für die Gemeinde“ weiter um!

Hellmut Richter

Und er wandert wieder

Am 31. März war es wieder soweit. Turnier um den Wanderpokal des
Bürgermeisters. Claus Wohllebe begrüßte 25 Spieler. Die Plätze wurden
ausgelost und 13:00 Uhr ging es los. „18, 20, 22, passe…“ Nach etwa zwei
Stunden war die erste Serie beendet und es ergab sich bei der Auswer-
tung, dass Rudi Bayer, Peter Gäbler und Siegfried Grünig in Führung
liegen. Inzwischen hatten unsere fleißigen Frauen, Ilona und Renate,
die Stärkung vorbereitet. Kuchen, Bockwurst, Wiener standen zur
Auswahl, dazu Kaffee, Bier, Selters. Nun wurde für die zweite Serie neu
ausgelost und weiter gings. Nach 17:00 Uhr fielen die letzten Karten auf
den Tisch und die Skatfreunde warteten gespannt auf das Ergebnis.
Dieses wich vom Zwischenstand deutlich ab. Den Pokal gewann Horst
Schimank mit 2622 Punkten vor Bernd Wolf (2578) und Jürgen Hiller
(2351). Herzlichen Glückwunsch und Dank an alle für einen fairen Wett-
kampf! Der Pokal bestätigt seinen Namen und wir schauen auf das
nächste Turnier am 27.10.2026 und laden schon jetzt den Bürgermeis-
ter herzlich ein. Die nächsten Spieltage sind der 12. und 26. Mai,
jeweils 14:00 Uhr im Seniorenclub Stösitz.

Hellmut Richter

WIR BIETEN
• eine Arbeitszeit von 37,5 Stunden pro Woche
• keine Wochenendarbeit (Montag bis Freitag)
• eine überdurchschnittliche und leistungsgerechte

Entlohnung
• kostenlose Getränke (Wasser, Kaffee, ...)

UNSER FAMILIENUNTERNEHMEN
entstand vor fast 30 Jahren und steht für regionale
Informations- und Amtsblattkompetenz. 
Junge Mütter und Väter sind herzlich willkommen. 

Bei Interesse senden Sie bitte einen kurzen Lebenslauf an:

Ursula Riedel (u.riedel@riedel-verlag.de) 
Gottfried-Schenker-Straße 1, 09244 Lichtenau
oder rufen Sie an unter Tel.: 037208 876102GmbH & Co. KG
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AMTSBLATT

Öffentliche Bekanntmachungen

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Stauchitz

Auf Grund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBI. S. 62), die zuletzt durch
Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBI. S. 285) geändert
worden ist, hat der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz am 9. März
2026 mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des Gemein derates
folgende Satzung beschlossen.

Art. 1
(1) Paragraf 4 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

Darüber hinaus berät der Hauptausschuss über die Ernennung,
Einstellung, Be förderung und Entlassung von Beamten der Besol-
dungsgruppe A 7 und höher sowie von Beschäftigten der Entgelt-
gruppe 7 TVöD VKA (Anlage A) und höher, soweit es sich nicht um
Aushilfsbeschäftigte handelt. Außerdem berät der Hauptausschuss
über Einstellung und Entlassung von Erziehern der Entgelt gruppe S
8a TVöD VKA (Anlage C, Sozial- und Erziehungsdienst) und höher.

(2) Paragraf 6 Abs. 2 Nr. 5 wird wie folgt geändert:
5. die Ernennung, Einstellung, Beförderung und Entlassung von
Beamten bis zur Besoldungsgruppe A 6 sowie von Beschäftigten bis
zur Entgeltgruppe 6 TVöD VKA (Anlage A), von Aushilfen, Beamten-
anwärtern, Auszubildenden, Praktikanten und anderen in Ausbil-
dung stehenden Personen,

(3) Nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 wird folgende Nr. 5.a eingefügt:
5.a sonstige personalrechtliche Entscheidungen von Erziehern
(ohne Einstel lungen und Entlassungen) bis zur Entgeltgruppe S 8a
TVöD VKA (Anlage C, Sozial- und Erziehungsdienst), insbesondere
Änderungsverträge,

(4) Nach § 6 Abs. 2 Nr. 12 wird folgende Nr. 13 eingefügt:
13. Die Anordnung der Beflaggung von Dienstgebäuden.

(5) Paragraf 6 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
Der Bürgermeister hat nach jeder personalrechtlichen Entschei-
dung nach Ab satz 2 Nr. 5 und 5a den Gemeinderat darüber zu infor-
mieren.

Art. 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

Staucha, den 09.03.2026

Dirk Zschoke
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung

begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.
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Berichtigung der öffentlichen Bekanntmachung der Feuerwehrkostensatzung

Satzung zur Erhebung von Kosten der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Stauchitz
 (Feuerwehrkostensatzung – FwKS)

Aufgrund von § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert worden ist, der §§ 22 und 69
des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März
2024 (SächsGVBl. S. 289), des § 17 und 20 der Sächsischen Feuerwehr-
verordnung vom 21. Oktober 2005 (SächsGVBl. S. 291), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 19. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 532) geändert
worden ist sowie §§ 9 f. des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 
S. 116), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2023
(SächsGVBl. S. 876) geändert worden ist, hat der Gemeinderat der
Gemeinde Stauchitz in seiner Sitzung am 8. Dezember 2025 folgende
Satzung beschlossen:

§ 1 Begriffsbestimmungen
(1) Kostenersatz im Sinne dieser Satzung beinhaltet die Aufwendun-

gen der Feuerwehr für
a. die Durchführung von Pflichtleistungen, für die nach dieser

Satzung unter bestimmten Voraussetzungen Erstattung
verlangt wird, und

b. Einsätze der Feuerwehr außerhalb der Brandbekämpfung und
die Durchführung von anderen Leistungen.

(2) Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede durch Auftrag, Anfor-
derung oder von Amts wegen ausgelöste Tätigkeit der Feuerwehr.
Als Einsatz gilt auch das Ausrücken der Feuerwehr bei missbräuch-
licher Alarmierung sowie bei Fehlalarmierung durch automatische
Brandmeldeanlagen.

§ 2 Geltungsbereich
(1) Diese Satzung gilt für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der

Gemeinde Stauchitz im Sinne der §§ 2, 6, 22, 23 und 69 SächsBRKG
sowie Tätigkeiten der Feuerwehr auf der Grundlage von § 2 der
Feuerwehrsatzung der Gemeinde Stauchitz in der jeweils gelten-
den Fassung.

(2) Die einsatztaktisch notwendigen Kräfte und Mittel für den Einsatz
bestimmt die Feuerwehr unter Berücksichtigung der Alarm- und
Ausrückordnung.

§ 3 Kostenersatz für Pflichtleistungen der Feuerwehr
Zum Ersatz der Kosten, die der Gemeinde Stauchitz durch einen
Einsatz der Feuerwehr entstehen, ist verpflichtet:
(1) der Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich

oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,
(2) der Fahrzeughalter, Eigentümer oder Besitzer, wenn die Gefahr

oder der Schaden beim Betrieb eines Kraftfahrzeuges, Anhänger-
fahrzeuges, Sattelaufliegers oder Schienen-, Luft- oder Wasser-
fahrzeuges, einschließlich darauf verlasteter Großraumbehälter,
entstanden ist,

(3) der Betreiber eines automatischen Notrufsystems oder der Halter,
Eigentümer oder Besitzer eines Kraftfahrzeugs oder Schienen-,
Luft- oder Wasserfahrzeugs, über das ein automatischer Notruf
insbesondere
a) durch ein auf dem 112-Notruf basierendes bordeigenes eCall-

System oder einen eCall über Drittanbieter-Dienste im Sinne
von Artikel 3 Nummer 1 und 10 der Verordnung (EU) 2015/758 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über

Anforderungen für die Typgenehmigung zur Einführung des auf
dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems in Fahr-
zeugen und zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 123
vom 19.5.2015, S. 77) oder

b) durch ähnliche Dienste
ausgelöst wird, wenn technisch bedingte Falschalarme oder
böswillige Alarme im Rahmen eines bordeigenen Notrufsystems
in Fahrzeugen übermittelt werden,

(4) der Eigentümer, Besitzer oder Betreiber, wenn der Einsatz auf einem
Grundstück oder durch eine Anlage mit besonderem Gefahrenpoten-
zial erforderlich geworden ist,

(5) der Betreiber einer automatischen Brandmeldeanlage, wenn durch
die Anlage ein Fehlalarm ausgelöst wird oder das bestimmungsgemä-
ße Auslösen der Brandmeldeanlage auf Fehler in der Planung oder
Errichtung der Anlage zurückzuführen ist,

(6) derjenige, der wider besseres Wissens oder infolge grob fahrlässiger
Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert oder die Alarmie-
rung durch eine automatische Alarmierungsanlage ungeprüft weiter-
leitet,

(7) derjenige, in dessen Interesse eine Brandsicherheitswache gestellt
wird,

(8) die Gemeinde, der im Rahmen eines gemeindeübergreifenden Einsat-
zes nach § 14 Abs. 1 SächsBRKG Hilfe geleistet worden ist, sofern keine
anderen Vereinbarungen bestehen oder getroffen werden,

(9) der Eigentümer oder Besitzer von Grundstücken, Gebäude, Betrieben,
Einrichtungen oder Anlagen, die der Brandverhütungsschau unterlie-
gen sowie Personen, in dessen Interesse die Brandverhütungsschau
durchgeführt wird.

§ 4 Kostenersatz für freiwillige Leistungen der Feuerwehr
Für jeden anderen Einsatz der Feuerwehr i.S. des § 69 Abs. 3 SächsBRKG
wird Kostenersatz verlangt. Dies gilt für:

(1) diejenigen Personen, deren Verhalten den Einsatz erforderlich
gemacht hat, sowie die in § 14 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 des Sächsi-
schen Polizeibehördengesetzes vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358,
389), in der jeweils geltenden Fassung, genannten Personen,

(2) den Eigentümer der Sache, deren Zustand den Einsatz erforderlich
gemacht hat, oder diejenigen Personen, die die tatsächliche Gewalt
über die Sache ausüben,

(3) derjenige, in dessen Interesse der Einsatz erfolgt ist.
(4) Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes (z. B. Stellungnahmen,

Beratungen, Ortsbesichtigungen, Abnahmen zum vorbeugenden und
abwehrenden Brandschutz; Anleiterproben sowie andere praktische
Übungen mit Geräten der Feuerwehr; Aufschaltung von Brandmelde-
anlagen),

(5) Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (z. B. Brandschutzunterwei-
sungen; Ausbildung von Brandschutzhelfern; Handhabung von Feuer-
löschern),

(6) Werkstattleistungen,
(7) Verleih von Geräten.

§ 5 Kostenberechnung
(1) Die Höhe des Kostenersatzes richtet sich nach den Sätzen des

Kostenverzeichnisses sowie nach Zeitaufwand, Art und Anzahl der in
Anspruch genommenen Fahrzeuge, Geräte, Ausrüstungsgegenstände
und des Personals. Das Kostenverzeichnis ist als Anlage Bestandteil
der Satzung.
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Sie möchten die Erste Stauchitzer Zeitung 
kostenfrei als digitales Abo bestellen?
Scannen Sie dazu den QR-Code oder senden Sie eine E-Mail an newsletter@riedel-verlag.de

(2) Die Kosten der im Kostenverzeichnis bezeichneten Leistungen
verstehen sich als Nettokosten. Sofern die Leistungen der Feuer-
wehr Stauchitz der Umsatzsteuer unterliegen, ist die gesetzlich
anfallende Umsatzsteuer zu vergüten.

(3) Die Einsatzzeit für Personal und Fahrzeug beginnt mit der Alarmie-
rung/Anforderung der Feuerwehr und endet entweder mit Beginn
eines folgenden Einsatzes oder mit der Erklärung der Einsatzlei-
tung über das Ende des Einsatzes, spätestens mit der Herstellung-
der Einsatzbereitschaft nach dem Wiedereinrücken in das Geräte-
haus. Bei Einsätzen des vorbeugenden Brandschutzes, bei Brand -
sicherungswachen, bei Brandverhütungsschauen einschließlich
einer gegebenenfalls erforderlichen Nachschau und bei Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen beinhaltet der Zeitansatz die
Kontroll- und Beratungszeit, die Vor- und Nachbereitungszeit und
gegebenenfalls die Hin- und Rückfahrtzeit.

(4) Die Einsatzzeit wird minutengenau angerechnet. Der Minutensatz
beträgt ein Sechzigstel des im Kostenverzeichnis angegebenen
Stundensatzes.

(5) Für die beim Einsatz verbrauchten Materialien werden die jeweili-
gen Sachkosten und gegebenenfalls Entsorgungskosten berech-
net. Zusätzlich wird ein Verwaltungskostenzuschlag in Höhe von 
10 Prozent erhoben.

(6) Werden durch den Einsatz Geräte und Ausrüstungsgegenstände
unbrauchbar, sind diese nur zu erstatten, soweit den Zahlungs-
pflichtigen ein Verschulden trifft.

(7) Entstehen der Feuerwehr durch die Inanspruchnahme von Perso-
nal, Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen Dritter
zusätzliche Kosten, so sind diese zusätzlich zu den Kosten nach § 3
und § 4 dieser Satzung zu erstatten. Zusätzliche Kosten im Sinne
dieser Satzung entstehen u.a. durch die Inanspruchnahme von
Spezialdienstleistungen Dritter und spezieller Materialien bzw.
Geräte, die nicht von der Feuerwehr Stauchitz vor-gehalten
werden.

§ 6 Kostenschuldner
(1) Kostenersatz für Leistungen nach § 3 dieser Satzung wird von

demjenigen verlangt, der nach § 3 Nr. 1 bis 9 dieser Satzung
bestimmt ist.

(2) Kostenersatz für Einsätze nach § 4 dieser Satzung werden von
denjenigen in § 69 Abs. 3 SächsBRKG genannten Personen verlangt.

(3) Mehrere zum Kostenersatz Verpflichtete haften als Gesamtschuld-
ner. §§ 16, 17, 19 und 22 SächsVwKG gelten entsprechend.

§ 7 Entstehung und Fälligkeit des Kostenersatzes
(1) Der Anspruch auf Kostenersatz entsteht mit Beendigung des

Einsatzes/der Leistung der Feuerwehr.
(2) Der Kostenersatz wird einen Monat nach Bekanntgabe des Kosten-

bescheides fällig, es sei denn im Bescheid ist ein anderer Fällig-
keitszeitpunkt geregelt.

§ 8 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Juli 2024 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührener-
hebung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Stau-
chitz vom 17.01.2022 außer Kraft.

Staucha, den 26.03.2026 

Dirk Zschoke 
Bürgermeister

Anlage zur Feuerwehrkostensatzung
Kostenverzeichnis für Leistungen der Feuerwehr Stauchitz

1. Personalkosten                                                 Betrag pro Einsatzstunde
Einsatzkräfte FFW                                                                                4,54 Euro

2. Fahrzeugkosten                                                Betrag pro Einsatzstunde
Fz 1    MEI FF105 (TSF-W Stauchitz)                                               103,80 Euro
Fz 2  RG NR 849 (LF 10 Staucha)                                                  204,00 Euro 
Fz 3  MEI LK 118 (LF 20-KatS Bloßwitz)                                        301,20 Euro 
Fz 4   RG W 416 (TSF-W Seerhausen)                                             103,80 Euro
Fz 5   RIE FW 112 (MTW)                                                                      56,40 Euro

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung

begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.
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Sterbefälle
Gasch, Werner, Seerhausen – 95 Jahre
Struck, Brigitta, Plotitz – 89 Jahre

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 
dem 11. Mai 2026, 18:00 Uhr statt. 
Den genauen Ort sowie die Tagesordnung entnehmen Sie bitte
den Aushängen. 

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Stauchitz, ca. 3.000 Einwohner, sucht ab sofort für 
25 Wochenstunden in Teilzeit eine fachlich kompetente, engagierte,
teamfähige 

Reinigungskraft

Wir bieten Ihnen:
• eine tarifgerechte Vergütung nach TVÖD,
• eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung und die für Beschäf-

tigte im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen,
• 30 Tage Urlaub
• attraktive Arbeitsbedingungen
• Arbeitszeiten Mo. bis Fr. ab 14 Uhr

Die Ausschreibung der Stelle erfolgt unbefristet.

Voraussetzung ist der Besitz eines gültigen Führerscheins Klasse B.
Schwerbehinderte werden gebeten den Nachweis der Schwerbehinde-
rung den Bewerbungsunterlagen beizufügen. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Arbeits-
zeugnisse, Referenzen, lückenloser Beschäftigungsnachweis) senden
Sie bitte bis zum 15.05.2026 an die:

Gemeindeverwaltung Stauchitz
Bürgermeister Dirk Zschoke

Thomas-Müntzer-Platz 2
01594 Staucha oder d.zschoke@stauchitz.de

Schriftliche Bewerbungsunterlagen können nur bei Vorliegen eines
ausreichend frankierten Rückumschlages zurückgeschickt werden.
Kosten, die im Rahmen des Auswahlverfahrens entstehen, werden
nicht übernommen.

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung sind Bewerbungen von
Frauen ausdrücklich erwünscht.
Sofern nicht in der Person liegende Gründe überwiegen, werden
Bewerbungen schwerbehinderter beziehungsweise gleichgestellter
Menschen im Sinne des SGB IX bei gleicher Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.

www.stauchitz.de

Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung 
vom 13.04.2026

Beschluss 10 / 2026 mit 13 : 0 Stimmen 
Der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz beschließt, den Mietvertrag
mit der Fa. DATEC IT Solutions GmbH in Heinsdorfergrund über die
Drucktechnik der Gemeinde Stauchitz um 60 Monate zu verlängern.

Beschluss 11 / 2026 mit 12 : 1 Stimmen 
Der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz beschließt 

1. Zukünftige Kindertagesstätte der Gemeinde Stauchitz
Ab Beginn des Schuljahres 2027/28 betreibt die Gemeinde
 Stauchitz als Kindertageseinrichtung i.S. von § 2 Abs. 1 der Satzung
über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft
der Gemeinde Stauchitz (Kita-Satzung) die 

– Kindertagesstätte „Tierhäuschen“ in Stauchitz, Bahnhofsberg 8
im Ortsteil Stauchitz und

– den Hort Ragewitz, Teichstraße 2a in 01594 Ragewitz.

Die Kindertagesstätte „Zwergenberg“ Staucha, Zum Stausee 5 in
01594 Staucha wird zum gleichen Zeitpunkt geschlossen.

2. Auftrag zur Genehmigungsplanung
Der Gemeinderat beauftragt die AmP Ingenieurgesellschaft mbH
aus Riesa mit der Durchführung der Genehmigungsplanung für den
Umbau der Kindertagesstätte „Tierhäuschen“ in Stauchitz zu einem
Bruttoangebotspreis von 30.000 EUR.

3. Auftrag zur Fördermittelakquise
Der Bürgermeister wird beauftragt, für das Projekt „Umbau und
Sanierung der Kindertagesstätte „Tierhäuschen“ in Stauchitz die
möglichen Fördermittel zu beantragen.

Beschluss 12 / 2026 mit 13 : 0 Stimmen 
Der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz beschließt, der 2. Verlänge-
rung der Baugenehmigung vom 22.04.2021 zur Nutzungsänderung
einer bestehenden Halle zur Lagerhalle für Technik mit Büro- und
 Sozialteil sowie die Errichtung eines Pavillons in Steudten (Flurstück
25/1, Gemarkung Steudten) von MS Dienstleistungen, Geschäftsführer
Mike Stupacher, zuzustimmen.

Beschluss 13 / 2026 mit 13 : 0 Stimmen 
Der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz beschließt unter Einhaltung
von § 73 Abs. 5 SächsGemO die Annahme von Geld- und Sachspenden
sowie Erlöse in einem Gesamtwert von 322,95 € der aufgeführten
Spender im Haushaltsjahr 2026:

Richter Immobiliengesellschaft mbH, Geldspende                     300,00 €
                                                                          FW Jahreshauptversammlung

Ludwig Robbe Eierhandel, Sachspende                                            22,95 €
                                                                                                Kita Staucha - Eier
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•   Wir unterstützen Sie bei der Erledigung aller 

     Behördengänge 

•   Gestaltung von kirchlichen und weltlichen 

     Bestattungen auf allen Friedhöfen

•   Beratung und Vermittlung von Trauerdruck, 

     Zeitungsannoncen, Kränzen und Blumen-

     gebinden von lokalen Floristen

Strehla, Familie Teichmann, Tel. (035264) 2 24 93

Büro Riesa Hauptstraße 85, Tel. (03525) 7 78 73 59

Büro Oschatz Riesaer Straße 4, Tel. (03435) 92 18 52

– Tag und Nacht –

Mastener Str. 12, 04720 Döbeln
Telefon : 0 34 31 / 67 97 88

Am Dresdner Berg 2 | 04758 Oschatz
Telefon: 0 34 35 / 92 72 09

Mobil: 0171 / 42 00 93 9
www.steinschmiede-sachsen.de

RESTAURIERUNG|STEINTECHNIK

GRABMALE

Meißen             Nossener Straße 38             03521/452077Krematorium Durchwahl                                     453139
Nossen              Markt 34                             035242/71006
Weinböhla       Hauptstraße 22                    035243/32963
Großenhain     Neumarkt 15                       03522/509101
Riesa                Stendaler Straße 20             03525/737330
Radebeul         Meißner Straße 134            0351/8951917
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Tel.: 035247 - 5210 oder

Tel.: 035247 - 50205
E-Mail: kontakt@nitsche-bau.de

OT Obermuschütz
Am Gewerbepark 12
01665 Diera-Zehren
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Ich bin weiterhin für Sie da!
LVM-Versicherungsagentur
Doreen Hoffmann

Doreen Hoffmann
Versicherungskauffrau

Markt 12 | 01616 Strehla
Telefon 035264-98116
Mobil 0176-29903650
https://agentur.lvm.de/d-hoffmann
doreen.hoffmann@agentur.lvm.de

Dach & Fassade•Zimmererarbeiten
Klempnerarbeiten • Schornsteinsanierung

Dachdecker

in 4. Generation

Domselwitzer Straße 17 | 01623 Lommatzsch | Telefon: 03 52 41 · 5 24 55
www.dachdecker-heinitz.de

Mehr Infos unter:
herzog.portas.de                  034324-212 49�

Tischlerei Joachim Herzog GmbH | Lindenstr. 9 | 04749 Jahnatal | OT Rittmitz

NEU: Ausstellungsraum vor Ort - Mo – Fr geöffnet von 9 – 16 Uhr

Sie mögen es, im Team zu arbeiten? Sie haben geschickte Hände und

Maschinenverstand? Sie sind lernbereit und haben Spaß an der 

Arbeit? Sie sind in Besitz einer gu ̈ltigen Fahrerlaubnis? Sie sind 

zuverlässig, pünktlich und können auch stressige Situationen gut

meistern? Dann bewerben Sie sich um einen Arbeitsplatz für unsere

Druckerei als

Produktionshelfer (m/w/d)

Die Riedel GmbH & Co. KG ist ein Familienunternehmen, das sich

auf die Herstellung von amtlichen Mitteilungsblättern spezialisiert

hat. Unser Team erwartet Sie in 09244 Lichtenau OT Ottendorf,

Gott fried-Schenker-Straße 1 (Nähe Sonnenlandpark).

Wir brauchen Sie! 

Bei Interesse senden Sie bitte einen kurzen Lebenslauf an:

Ursula Riedel 
(u.riedel@riedel-verlag.de) oder
melden Sie sich unter Tel.: 037208 876102GmbH & Co. KG

Der Stellenmarkt

im Amtsblatt

Bringt Unternehmen und

Arbeitssuchende zusammen.

Anzeigentelefon:

037208/876200



C

M

Y

K

2130. April 2026 AMTSBLATT GEMEINDE STAUCHITZ

Anzeige(n)

Kfz-Service P. Hoffmann
Meißner Straße 32 • 01623 Lommatzsch

Tel. 035241/58031
Mail: info@pe-hoffmann-lommatzsch.de

Seit 35 Jahren sind wir für alle Probleme
rund um Ihr Fahrzeug da.

– Die freie Werkstatt für alle Automarken.
– Egal ob Mechanik, Motor, Fahrwerk 

inkl. Achsvermessung.
– Elektrik/Elektronik 

mit seinen Problemchen
– Kommunikation oder Multimedia, 

Klimaanlage, Reifen, Glas, Heizung.
– Unfallinstandsetzung 

für alle Fahrzeugtypen inkl. Lackierung.
– Wir arbeiten nach Herstellervorgaben und 

garantieren fachgerechte Arbeit.

Ihr professioneller Werkstatt-Service rund ums Auto

Service für jedermann

Trebanitzer Straße 8 • 04749 Jahnatal
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Garten- und Landschaftsbau Petrick

Inh.: Annett Petrick | Bauerngasse 3 | 01609 Lichtensee
Telefon: 03 52 63/65 75 11 | Mobil: 0176/10 333 929

E-Mail: gartenpetrick@gmail.com
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WIR SUCHEN
Friseur/in (m/w/d)
Voll- oder Teilzeit

Du bist ausgelernte/r Friseur/in, freundlich,
zuverlässig und arbeitest gern im Team?

Dann komm zu uns!

Das erwartet dich:
• herzliches, familiäres Team
• faires Gehalt
• Bonus auf Produkte & Leistung
• Weiterbildung
• Teamevents

Bewerbung per Mail an:
friseursalon.haarkurve@gmail.com 
oder direkt im Geschäft abgeben

Dich!
Bewirb 
dich jetzt!
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